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Bei der auf folche Weife vorhandenen Unmöglichkeit, neue und charakteril’tifche,

allgemeine Elemente für das Entwerfen von Gebäuden für Militär—Behörden aufzu-

ltellen, bleibt nur übrig, in einer Anzahl neuerer Gebäude diefer Art. Beifpiele der

grofsen Mannigfaltigkeit der beziiglichen Bauprogramme zu geben und zu zeigen,
wie die Architekten ihre Aufgabe zu löfen beftrebt waren.

Die Anforderungen, welche man in das Bauprogramm für ein deutfches General-
Commando (Commando—Stelle eines Armee—Corps) aufnehmen müffte, würden, wenn

fie Anfpruch auf Vollftändigkeit erheben wollten, wie folgt lauten:
I) Dienftwohnung des commandirenden Generals nebfi Repräfentations—Räumen;
2) Dienftzimmer für den Generalf’tab und die Adjutantur (I Generall’tabs-Chef,

1 Stabsoffizier, I Hauptmann, 2 Adjutanten);
3) Gefchäftsräume für die Intendantur (I Corps-Intendant, 5 Räthe und Affefforen,

21 Unterbeamte);

4) die Räume für das Corps—Kriegsgericht;

5) die Räume für den Corps-Generalarzt (die Sanitäts-Direction), und
6) die Dienitwohnungen der Militär—Geiftlichen.

Bei einzelnen Armee-Corps würden noch hinzukommenf
7) die Bureaus für eine Garnifons-Baudirection, und
8) die Dienfträume für einen Stabs-Apotheker.
Es beliebt keine bauliche Anlage, welche allen vorgenannten Beftandtheilen

eines General-Commandos Unterkommen gewährte; auch dürfte man bei etwaigen
Neubauten kaum jemals darauf ausgehen, alle diefe verfchiedenen Zweige räumlich
zufammenzufaffen. Unbedingt gefchehen mu'fs dies aber mit der Dienftwohnung
oder wenigf’tens den Dienfizimmern des commandirenden Generals und den Gefchäfts-
zimmern des Generalftabes. Wünfchenswerth ift es allerdings, wenn dann noch
die Intendantur in demfelben Gebäude oder denfelben Gebäudegruppen untergebracht
werden kann. Die übrigen Dienflzweige vertragen, ohne zu fühlbare Erfchwerung
des Dienftes, eine räumliche Trennung vom Sitze des Commandos, obgleich der

Corps-Auditeur und der Corps-Generalarzt öfter mit dem commandirenden General
zu verkehren haben, und es daher angemeffen fein würde, jeden derfelben ein Dienf’c-
zimmer im Gebäude einzuräumen

In Fig. 424 u. 425465) iii der (nach einem vom württembergifchen Kriegs-

Minifteriurn aufgefielltenBauprogramm

bearbeitete) Entwurf Dallz'nger’s für

ein General-Commando-Gebäude zu

Stuttgart dargeftellt; derfelbe zeigt

im Wefentlichen nur die Verbindung

der \Nohnung des commandirenden

- Illifi‘if Generals mit den für Generalftab und
Adjutanten erforderlichen Räumen.

Das Gebäude war für einen Eckbauplatz

gedacht, befleht daher aus zwei , unter rech-

Fig. 424. Fig. 425.
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